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A. Kirchliche GJsetz�� Verordntingd1
und Veifügungen · . 

f\ .:� ;;{. i-:'·'f '' '.�:: ::,-, -'[::i -. i ·\,' ; 

Nr. 1) Pfarrbesoldung und Versdrgung 

. . . ' ' , . 

. ' Ko11sistorium 
1

! 21001 - 43/91 Greifswald, den 2.9.1991 
·-t·'·'· -,· 

. . 
. -

Am 06.03.1991 hat der Rat der Evangelischen Kirche der Union 
peschlossen, die im Amtsblatt 1990 Nr. 10/11 S: 67 veröffent
lichte Pfarrbesoldungstabelle, den Abschnitt N, Absatz 2 des 
Beschlusses A und die Verordnung über die Erhöhung kirch
licher Versorgungsbezüge mit Wirku11g vom O 1. Mai 1991 zu än-

' dern,.. wfe nachstehnd aus . . . · 
Anlage 1 (Besoldungstabelle für Pfarrer) 

'-Anlage 2 (Beschluß A, Abschnitt N, Absatz 2) 
Anlage 3 (Verordnung über die Erhöhung der Versorgungs-

bezüge) 
ersichtlich. 
Am 22.05:1991 hat der Rat der Evangelischen Kirche der Union 
die vorstehend genannten Bestimmungen mit Wirkung vom 
·01.Juli 1991 in der nachstehnenden Passung beschlossen:
Anlage 4 (Besoldüngstabelle für Pfarrer)
Anlage.5 · (Beschluß A, Abschnitt N, Absatz 2)

· Anlage 6 (Verordnung über die Erhöhung der Versorgungs·
· bezüge).

Als Anlage 7 wird die am 03.07.1991 vom Rat der Eva�gelischen
Kirche der Union beschloss.ene:11. Y.erordnung:.zur 1Ärl:derung
der Pfarrbesoldungs<>;�l_l:u11g ��r9ff��tlicht (vgl. ��tsbJatt 1986
Nr: 6/7 S. 78, Amtsblatt. 1987 Nr. 4 S. 35 und Amtsblatt 1990
Nr. 10/11 S. 67). Im übrigen wird auf unsere Rundschreiben
vom 04. Aprii 1991
-B2l001-12/91 und unserRundschreibenvorn31.07.1991
- B 21001 - 38/91 verwiesen

· · · · · 

Beschluß• 

·H�rder.
Konsistorialpräsident

Anl�ge'1 
Gemäß § 6 7 der Pfarrbesoldungsordnung beschließt der Rat mit 

IL Zulagen �hmGrti:ndgehalt , 
(1) Die Superintendenten�ulage gemäß § 14 Absatz 1 be-
·.·. trht p,.011atlic.h 11 ot0,0,0,)

4

,. ·. :; " '. : ·· c •
(2) Die Ephoraizulage geinäß § 14 Absatz 2 beträgt monat-

lich 210,00 DM

IIL Der bei der Berechnung der ruhegehaltsfähigen Dienstbezü
ge z,u.heiück:siclitiger:ide_911s��clilag.(§§ 2,5 �bs.1� und 26) 
beträgt monatlich fiir Versoigungsberechtigte mit Wohnsitz 
itr 

. 

a) Berlin Ost
· b) neue Bundesländer

c) alte Bundesländer/
einschl: Berlin-West

Berlin, den 6.3.1991 

'I 

.370,00 DM 
280,00 DM. 
370,00 DM 

Der Rat 
der Evangelischen Kirche der Union 

• Bereich Ost •
gez. Dr: Rogge

Beschluß- Anlage 2 
Zur Änderung des Beschlusses A des Rates der Evangelischen 
Kirche der Union· - Bereich DDR · 

vom'OS.03.1991 

Beschluß A Abschnitt 1V Abs;ti: 2 "erhilt niti Wirkung vom 
01.05.1991 folgende Fassung . . 

Versorgungsb�rechtigte, dei a,il
0
sschließlich .auf ihre kirchlichen 

Versorgungsbezüge angewiesen sind, erhalten als Mindestver-
sorgungsbezüge monatlich.: · · '· · · 

Ruheständler 
Witwen 
Vollwaisen 
Halbwa�en 

773,00 DM 
545,00DM 
253;00 DM 
190,00 DM· 

Wirkung vorn 1.5.1991 foJgende_Besoldungstabelle für Pfarrer: Berlin, den 05.03.1991 Der Rat 
der Evangelischehl<irche der Union 

• Bereich Ost -I. Das Grundgehalt (§4) beträgt mtinatli�h:
. bis zu 2Jahren 1.190,00 DM 
nach 2 Jahren 1.245,00 DM· 
nach 4 Jahre·n 1.300,00 DM 
nach 6 Jahren 1.355,00 DM 
nach 8 Jahren 1.410,00 DM 
nach 10 Jahren 1.465,00 DM 
nach 12 Jahren 1.520,00 DM 
nach 14 Jahren 1.575,00 DM 
nach 16 Jahren 1.630,00 DM 
nach 18 Jahren 1.685,00 DM 
nach 20 Jahren 1.740,00 DM 
nach 22 Jahren 1.890,00 DM 
nach 24 Jahren: 1.960,00 DM 
nach 26 Jahren 2.030,00 DM 
nach 28 Jahren 2.100,00 DM 

. gez
'. 

Dr. Rogge

Verordnung. Anlage 3 

über die Erhöhung kirchlicher Versorgungsbezüge vom 
06.03.1991 

Unter Beachtung von Artikel 21 Absatz 1 in Verbindung mit Ar
tikel 15 Absatz 3 der Ordnung der E','.angelischen Kirche der 
Union hat der Rat beschlossen: 

§ 1
Versorgungsbezüge, die in der Zeit vorn 1.2.1965 bis zum·, 
30.4.1991 nach den Besoldungsordnungen vom 13.10.1964 be
rechnet wurden, werden auf der Grundlage der ab 1.5.1991 
jeweils geltenden Besoldungstabellen umgerechnet. 
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( 1) Versorgungsbezüge, die nacfrdeil'v6'r l96S'gdt�öd�n Beso.i� dungsverordnungen berechnet und nach der Verordnung.
vom 5, 9 .1990 über die Erhöhµng kirdilither Vers-0rgurigsbe
ztlge erhöht wurden, werden Um folgende nionatliche Beträ-
ge angehoben: . . 

die ges��z\ic�e�Jl'41h�g�h1\Ü�;'rtip, '367,1)0 o'M 
die gesetili�h�n Wftwe�geld�r 'Jm , · 220,00 DM

. 'die:gesbtzHcfü:n Halbwaiseiigel<l�turi'i ,' .··• .. 44�00 DM
dii gesctzllche� Voll�ais�Ai�1ci�i lim · 73;öo · DM

• • 
-· . ' < -· . :  _ _  ,,,: · - ••,, .,.,. 

(2) Die so erhöht�nVets6riungs\;�ziitc düef�ri j�dochnicht dieab 1.5.19� J · Zil. z�hleii�� !i<5tlist�öglichen V ctsor�uhgsbe• 
züge der jeweiligen:vergleicH,i:iareifBesoldungsgtüppe übersteigen. · Für · Kirchenbea�tc, fü •· bei · der Berechnung der 
höchstmöglichen Versorgµri�Bezüge· mindestens von ·derEingangsgruppe. q.es, gehobeiie11 Dienstes gemäß Kirchenbearritenbesoldu:ngstabe.llc1 und bei>Predigerri von der Pfarr-besoldungstabelle auszugehen, . . 

-�:,')",;;�\ .(:-·:�:/��(-' � ·•' 

(3). Bezieht e�.'V'�fs>' .:.. •. �reclitigter�ben;sdnm•gesetzli-"· ·chen Vers�g(,. .. . ,'Rente�iis dei<S6�lli:J�efstclierung,_ 
so wird.die�e�'ii��:�.6l'ffärrpesqld\tnJ�<?r��n,tb�::nac�§ 58 Kirtheii6�amtertbesillöung'sordn\1ngcftt1gerechnet. • · .. . ---,, \,. . ',, ' .. '.,' .. }" . f,f '·, .. , . ' '

Diese V�rordntiniJritt:��·O\.bs.t?,ii}Q.'J.ir�ft.
. : ?"· ''. ' ' ' • ' ' . ' . ' � ,, ,, • • . ·, • , :• ·.' , •:_. : ·, .• ; 

B;,n.,, �" 06.0ft',f :, ��-;�!/ u�k,,,

iij�tii{·{i?t·:�'.:t.�i:::,:.,\:.::-;:-� ;_ .-�t. 
·. . . ., ... J!��.s�t#i1.t.:):t .. �t#f.f ;. . . _ Gemäß § 67 der P(a%:rbefot�g�fa:dnungbeschließtder Rat mit

. Wirkung vom; L/l:1,9�!,l-folgen� · .4 ungMa�c;ll�.:fJir Pfarrer�
• 

·> • ,;: .,: 
··1,-;iJ_ .' ·- ' 

.---•' '.· '", . 

I. DasG
··bis :tu

nach
.nach
nach
nach··

. .  nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach
nach

,._•.- ..-

moht�R��,\} \ i ·.·.· .·
1.6'.45•00 !DM

ft:�:�;. 

· i!:itt!�::ctftH t�f
16 Jahren. J.29,�;0QJ.?�'.
18 Jahren 2.275,00"PM;.
20 Jahren 2.34s;od'..ö:�.f·:C 
.22 Jahren 2.550;00'fü·.f•(;;
24Jahreri
26 Jahren
?8 Jahren

2.64�,09·f>Ivt"'·
2.73(),09 DM' 
2.s20,od1)M .·

II: Zulagen zum Grun�geha:lt,
(1) Di� Superi�te�d,�nt;nz�lage gemäß § 14 Absatr 1

beträgt, monatB.ch 170;0!.Ä'DM.. · 
{2) Die Ephpralzulagc gemäß§ 14 Absatz 2 beträgt monat-

lich 255,00 DM. · · . ·

'.f 

IiI. Der bei 'der Bere�n'ung dermhegeha:ltsfähigen !)ic!iisthezü
. ge•iu berücksichtigende Qrtszuschlag (§§ 25 bis 266) beträgtIp<>!}atlich fürVets<>���b,ei;�h�t�e in 
Stufel . 4i<5',odbM. ,Stufe 2. · · 4�s,op)?�, , .,· Stiif e 3-1 Kind 560;oo;DM •· · · · .

. Bei m�hr ais ein� Kirid ��h�hi �icli de� Ortszuschlag f lir. jedes weitere zu·. beriicksic:litige,n��:l<incl .tun �5,00 DM: .. 
. '• . ' 

(L.S.).

. . ,; . ·oer'Itat",.\. < . , . . .".der.Eva�geHscl1�n'.'llirclje der. Union. . •, Bereich Osv .. , ,, ge:;f Dt.'.Rogg� •,

·Beschluß· Anlage 5 
zur Änderung des Beschlusses A des Rates .der .EvarlgelisdienKirche der Union - Berekh lJQR·� · · ' ' · ,· · 

Beschluß A Abschnitt IV' Absatz 2 erhäit �it Wirkung vom
Ol.07J991 folgende Fassung: ..·
Yersorgungsbereclitigi:e, die aiissehließlich auf ihre kirchlichenVersorgungsbezüge a�ge:Jv.iesen sind. erhalten als Mindestver-sorgungsbezüge<.;nioriatlich:

. · Ruheständler
Wi�en.·
·· ·v�ü�;·is��

'.'. ' 

Halb�aise�

8.�9.�0DM·· 
602,00 DM 

,,,_·,'11'.•." \•''_-,', . ,, 291,00 DM
219,00 DM·

·.• . ,  

B�rlin, dei:i 22.05.l�?.1, . . .. ... : P.et).kt ,; . . , • . der E vangeliscp.eri ·• Kirche: .der Union" B�reich Ost·
L.S. . gez, Dr. Rogge

·. . . Verdt�nling;.i \ 'Analage 6 • .. 
über . die.' Ethöhurig Ich-chlicher Versorgungsb�züge
22.9s.1�9t. ,.·• . . . 

vom

, �11.ter �eafilit.uniJ.vo;·t\���} 21J\,b�atz .1 in, Y �!bi�dun_g mit A:·tikel 15 kbsatz 3 dc:t Oidnimg Her Evangebschen K11che der.. Union. hai: der Rat beschlossen:

§ l
Versorgungsbezüge, die in der Zeit voi:n 1.2.1965 zum 31. 7.199} nach den Besoldungsi;,rdnungen vom 13 .. 10.1�64 .berechnetwurden, werden auf der Grundlage der �b 1.7.1991 jeweilsgeltenden Besoldungstabellen umgerechnet. 

.§ 2
(1) Versorgungsbezüge, die nach den vor 1965 geltenden Besoldurigsverordnungen berechnet und nach der Verordnungvom 6,3.1990 über die Erhöhung kirchlicher Versorgungs beszüge erhöht wurden, werden um folgende monatliche Beträ·ge angehoben:
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die gesetzlichen Ruhegehälter um Stufe 1 599,00 DM § 3
Stufe 2 

die gesetzlichen Witwengelder um 
655,00 DM § 15 findet keine Anwen<lung mehr. 
393,00 DM 

die gesetzlichen Halbwaisengelder um 
die gesetzlichen Vollwaisengelder 

79,00 DM § 4
131,00 DM 

(2) Die so erhöhten Versorgungsbezüge dürfen jedoch nicht die
ab i.7.1991 zu zahlenden höchstmöglichen Versorgunggsbe
züge der jeweiligen vergleichbaren Besoldungsgruppe über
steigen. Für Kirchenbeamte ist bei . der Berechnung der
höchstmöglichen .Vers'orgungsbezüge mindestens von der
Eingangsgruppe des geh-ibenen Dienstes gemäß Kirchen
beamtenbesoldungstabelle und bei Predigern von der Pfarr
besoldungstabelle auszugehen.

(3) Bezieht ein Versorgungsberechtigter neben seinen gesetz
lichen Versorgungsbezügen, Rente aus_ der Sozialversiche7 
rung, so wird diese n�ch § 61 Pfarrbesoldungsordnung bzw.
nach§ 58 Kirchenbeamtenbesoldungsordnung angerechnet.

Diese Verordnung tritt am 01.07.1991 in Kraft. 

Berlin, den 22.05.1991 Der Rat 
der Evangelischen Kirche der Union · 

- Bereich Ost -
(L.S.) , gez. Dr .. Rogger 

11. Verordnung Anlage 7 
zur Änderung der Verordnung über die Besoldung und Versor
gung der Pfarrer in der Evangelischen Kirche der Union (Pfärr
besoldungsordn ung vom 13. Oktober 1964) ( ABI. EKD Nr. 
144) und der Verordnung über die Besoldung und Versor
gung der Kirchehbeamten in der Evangelischen Kirche der
Union (Kirchenbcamtenbesoldungsordnung vom 13. Okto
ber 1964 (AB[ EKD Nr. 147)

vom 03.07.1991 

Der Rat hat gemäß Artikel. 15 Absatz3 derOrdnung derEvange• 
lischen Kirche der Union beschlossen: , . 

I 
Pfarrbesoldungsordnung 

§ 1
§ 3 Absatz 1 wird durch Buchstabe d und Buchstabe e ei:gänzt:

, d)° e1rie� zusätziicheri Betrag i.mtei Berlicksichtlgung der Kin
der nach Maßgabe der Besoldurigstabelle, 

e} Soweit �inem Pfarrer nach.Absatz 1 Buchstabe d eine Leistung
nach Grundsätzen für den Ortszuschlag gewährt wird, sind
die Bestimmungen der §§ 25 bis 26 b entsprechend
anzuwendeni

·§ 2 
§ 7 Absatz 2 Buchstabe d wird wie folgt ergänzt:

· d} ........... bzw. Mutterschaftsurlaub. 

§ 25 Absat1- 1 Buchstabe b erhält folgende Fass_ung:

b) ein an die Stelle der Dienstwohnung tretender Ortszuschlag
bis zur Stufe 2

§5
§ 25 Absatz 1 Buchstabe d findet keine Anwendung mehr.

§6
§ 25 wird duch Absatz 4 ergänzt:

(4) Neben dem Ruhegehalt wird der Unterschiedsbetrag zwi
schen der Stufe 2 und der der Anzahl der berücksichtigungs
fahigen Kinder entsprechende Stufe des Ortszuschlages gezahlt.
Der Unterschiedsbetrag ·wird nebe� dem Witwengeld gezahlt,
soweit die Witwe Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder
nach dem Bundeskind.ergeldgesetz hat oder ohne Berücksichti•
gung der §§ 3 oder 8. des Bundeskindergeldgesetzes haben
würde; soweit hiernach/ein Anspruch auf den Unterschiedsbe
trag nicht besteht, wird dieser neben dem Waisengeld gezahlt,
wenn die Waise bei den Stufen des Ortszuschlages zu berück
sichtigen ist oder zu berücksichtigen wäre, wenn der Pfarrer oder
Pfarrer im Ruhestand noch lebte.· Sind mehrere Anspruchsbe
rechtigte vorhanden, wird dcr Unterschidsbetrag auf die An
spruchsberechtigten nach. der Zahl der auf sie entfallenden
Kinder zu gleichen JeiJen aufgeteilt.

§7
§ 26 erhält folgende Fassung:

Der Ortszuschlag (§ 25) wird nach einer Tabelle gewährt, die 
Bestandteil der Besoldungstabelle ist, und richtet sich nach der 
Stufe, die den Familienverhältnissen des Pfarrers entspricht. 

§8
Die Pfarrbesoldungsordnung wird durch§ 26a ergänzt; 

§ 26a Stufen des Ortszuschlages

(1) Zur Stufe 1 gehören die ledigen und die geschiedenen Pfarrer
sowie Pfarrer, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt is,t.

(1) Zur S�(e 2 gehören
1. verheiratete Pfarrer, .
2. verwitwete Pfarrer,
3. geschiedene Pfarrer und Pfarrer, deren Ehe aufgehobenoder

für nichtig erklärt ist, werin sie aus der Ehe zum U nterli.alt ver-
pflichtet sihd.' '· · ·

4. andere Pf�rr�;, die ei�e andere Person nicht nur vorüberge
hend in ihre W�hnung aufgenommen haben und ihr Unter
halt gewähren.,.weil sie gesetzlich �er sittlich. dazu verpflich
tet sind oder_ aus beruflichen gesundheitlichen Gründen ih..'
rer Hilfe bedürfen. Dies gihbei gesetzlicher oder sittlicher
Verj:,fli�tung zur Unterhaltsgewährung nicht; wenri tlir den
Unterhalt der aufgenommeriert Pers<1n: Mitt-el zur Verfügung
stehen, die bei einem Kind einschließlich· des gewährten
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Kindergeldes · rlrid des kinderbewgetien  Teils des Ortszu
schlages, das ·Sechsfache des Unters<:htedsbetrages zwischen ' 
der Stufe l üfid der Stufe 2 übersteigen. Als in die Wohnung 
aufgenommen gilt ein Kind auch danti;wenn-dtr Pfarrere es 
auf seine K�>sten anderweitig untetgeb,rath:t hät, ohne daß 
dadurch die häusliche Verbindung mit'ihm aufgehoben wer0 
den soll. Beanspruchen mehrere nach dieser Vorschrift oder 
nach vergleichbaren Regelurigeri für Beämfe ürid Angestellte 
des kirchlichen oder außerkirchlichen · öffentlichen Dienstes 
Anspruchsbetechtigte ·· wegen d.et Xuföahme einer anderen
Person odermehrer�f aridder PC'!rsonen in die gemeins;imbe
wohntc· Wohnung Ortszuschlag der. Stufe Z. eine critsprech
ende teistung, wird der Unterschiedsbetrag zwischen der Stu

fe l 1itid·der$tuf i2 desfür deh Pfarrer maßgebenden Ortszu
schlages nach der Zahl der 'BerechÜit�n: anteilig- gewährt. 

- . . ,  - - ; " ! ·  ' ' , ,  . . ' \  _ _ . •- : ·- _: ' ' : ;_ . � .  . \ (3) Zur Stufe. 3 ·und den folgendim.Stufengehö(en die Pfarrerder 
Stufe 2, denen Ki*dergdd nai:h dem' Biindeskiilde�gddgesetz 
zusteht oder �h�.e Berücksichtigungdet §§3 oder 8 des Bundes
kindergeldgesetzes zustehen würde. Die Stufe richtet sich 11ach 
der Anzahl der berücksichtigungfahigen Kinder . .  · 
(4) Pfarrer der Stufe .l, �en.�n Kindergelcl .nach dem Bundeskin
dergeldgesetz zustellt. od�r ohrie Berikks�ch!igµng der §§' 3 oder ' 
8 des Bu.ndes�ip.de.rgel�g�setzes zuste�en würde, e_rhalten 
z usäfzlich: Ztl�t)i:tszuschlag der Stufe l de11Untets��ikdsbetrag 
zwischen Stufe ·z uti.d dei:: ?tufe, die dex An.zahl derb'erücksichü
gungsfihige)�·J�Ii��� entspricht. Absat�-i gif:.e�t�prechend. 
(5) Steht äet .E�cgatfr ei

[\
eS Pfarrers al� Pf.i.rrlir, IGtchenbeamter

odcr A'ngestellt'et im..kirchlichen Dienst o&:r'isfü!rauf,Grund ei
ner Tätigkeit ;im.lfüchlichen Dienst nadii.: beämtenrechtlichen 
Grundsätzen versorgungsberechtigt u�d stünde •··ihm. ebenfalls 
der Ortszuschlag det Stufä 2: oäerr-eineraer folgenden Stufen
oder eine . entsprechende Leistung ir1Höhe von mindestens der
Hälfte des Unterschi�dsbetrages zwischen der Stufe 1 und der
Stufe 2 des Ortszuschlaies derhöi:hsten Tarifkfasse zu, wird bei 
dem Pfarrer der U nterschi�dsbettag zwischen'der Stufe 1 und 
der Stufe 2 de� fljrihn f\laßgebendmOrtszus�hlages zur Hälfte 
berücksicht1�r.tiftti,giltauch für die :Zeit, iftfä die .<J.er Ehegatte 
Mutterschaftsgeld. 1:iezieht-. § 1 (2) der Pfarrbesoldungsordnung 
findet auf 1en:,lm�i:l:5chiiid.betl'äg keine•Anwertdung, wenn einer
der Bhegati:�n(,,;v:i:iilß,eschäftigt oder nacli . beamtenrechtlichen 
Grun.l�ä,tzen,,fet(?q,rgun�sberechtigt i_st oder beide Ehegatten 
mit jeweils mindestens der .. Hälfte einer Vollbeschäftigung 
beschäftigt • sin4. ::A:lsi :y:(,ill�_esc_haftigimg gilt ·. bei Pfarrern eine 
Tätigkeit, . im unein:gesF;11ränkt�ff, Diensiverhältnis. Ist der 
Ehegatte ·als Pfap;erfIAh,ab�r.:einef .QienstwCJhnung, entfällt. die 
Zahlung des Unterschieqs'l:iettäges zwischen der Stufe 1 und der 
Stufe 2. Ist der Eheg�t_te, 4e{.rfaitr�1maußerkirchlkhen öffent
lichen Dienst beschäJtigt pdc{ lfozieht er aµf Grund einer so!, 
chen '.Tätigk�it ·;y��orgungsbez�ge . #��: beililltet1re�htlichen 
Grundsätzen und steht ihm 4crUntcrsdiied zvJischen den Stu
fen · i µµd- 2 des . 0ttszuschlages od!!i;)�in,� entsprechende Lei• 
sti.;ng zu Öder W:ür<fr ihm der Untmchie,�sbefrag oder die ot
sp1echende · ·Leißtung . z.1.;1st_ehen, ... s9,<;�tfär!t die Gewä'hrnng . der
0rtszuschlagsdiffete11z iwischcii • deii Stut�n . l und 2 bei . de.in
Pfarrer. ..· ·· ·•··. ' · ·. · .. · · · ·· .·, · . ··. · · • · · , 

> • , .._  , ,'  , .  < 

( 6) StünÜ<' rieben dem Pfat rer einer andi:rea Person, die im bn:h
lic-llen Dienst steht oder auf Grund cin�t Tätigkeit . im Kirch
lichen Diensfnacll,heamtenrechtliche.n Gruridsffet:ienpder 1mh 
einer. Ruhdohnotdnung versorgungsberechtigt)st, der Ortsz11 
schlag iiach. , Sfufo J. \ider einer der folgenden,, Sti1fen zu, 
wird dtr aufda,,Ki.ndt�ntfallende Untmcbjedibelrag zwiscl1en 
den Stu ren des 0rt.s:ttrschl ages dein l'farn;( gcw;ibrt, werfü üud 
soweit 1hm. da, Kin<lergeld nach .dein.B undeskindergeldg_i! setz
gew,ihrl Hird ,x(\ oli!ie',��}:'ü,,.ksitl1_tigt:1'g des § S de· Bunde,i·
ktn<lergldgeserzes voi:r��gig zu . 'gewähren wiirc; dem . Ort.�iu
schlag n 1d1 .S1 1.:fe 3 6�fe'/�irie't'ä�r'tolg�ntl/ii Stufen :_rd:rn der 
Sozialzuschlag für kin:hlfrhe Arbeiter, efoe sonstig• ·  
d1rnd,: Leistung oder d, ,, \.!dtcncbftsgeld gleich . 

Kind entfällt derjenige llntcrschiedsbetrag, der sich aus der für 
die Anwend urig des. Bundeskindergeldgesetzes maßgebenden 
Reihenfolge der Kinder ergibt. §  3 (2) Pfatrbesoldungsordnung 
fmdet_aufde�;Unterschie,dsbe,tr,ag kei�c; t\nwendu,ng,_ wenn ei
ner der. Anspru,chsberechtigtenim Sinne des Satzes . 1  v�llbes 
schäftigt oder. nach bea111tew��l:tdichen Grundsätzen .. versöt
gungsberechtigt ist . oder me�rete A�spruchsbere·chtigte mit je� 
weils mindestens der Hälfte �iner;Y'q�lb�schärtigung qesµiäftigt 
sind. . . . 
Steht neben dem Pfarrer einer anderen Person, die im außet, 
kirchlich_en. öffentlichen .· Dienst ,>besthäftigt oder, a_uf .Grund 
einer solchen Tätigk�it nach b�amtenrc;ch#ichen. Gf,Uilds.ätzen 
versorgungsberechtigt ist, für dasselbe Kiiid der kiiiderb'ezogene 
Ortszusi:;blag,der Stufe 3. oder. e iner hoheren. Stufe od�r der 
entsprechende Sozialzuschlag zu oder würd<'ieriht zustehen, so 
wird das Kfod_ .bei. �ein Pfarrer nicht berücksichtigt. Zur Vermei
dung eiher unbilligen}fäi:te kanh da:s Kc1hsistoriilin (Liindeskir
chenamt) auf Antrag die Berücksichtigung des Kindes zulassen, 
wenn und solange dem Pfarrer das Sorgerecht für das Kind allein 
zusteht; er das Kind in seinem Haushalt aufgenommen hat und 
er das Bundeskindergeld erhält. 
(7) Die Absätze 2,5 und 6'finden entsprechende Anwendung im
Falle einer Tätigkeit des Ehegatten oder der anderen ':Pecyon im 
Dienst eines sonstigen Dienst- oder Arbeitgebers, der die ftir den 
außerkirchlichen öffentlichen Dienst geltenden besoldungs
rechtlichert oder tari((echtlichen RegelungenUber Ortszuschlä
ge oder Sozialzuschläge oder vergleichbare Regelungen anwen
det. Soweit sich der Dienst- oder Arbeitgebc;r dedth�g�tfon oder ·
der anderen Person ohne Einschränkung nach deri für den au
fserkirchlicheri öffentlichen Dienst geltenden besoldwi:gsretht
lichen oder tarifrechtlichen Regelungen über den Ortszuschlag 
oder den Soiia.lzuschlag richtet; gilt jeweils Unterabsatz i ocfer 
Absätze 5 und 6 entsprei::hen& Ist dies nich(der Fall, viird_ der 
Ortszuschlag des Pfarrers so berechnet; als wäre der Ehegatte 
oder die andere Person ebenfalls im kirchlichen Dienst beschäf, 
tigt. 
(8) Die 'Absät�) u11d 7 geltendentsprechend, wen:q der Pfarrer
aus verschiedenen Rechtsverhältnissen mehrere Bezüge mit 
familienbezogc;.ilen 0rtszuschlagsbestandteiien erhält (In-Sich-
Konkurrenz) . : , . . . . .  . . . . ' . . . . 

§ ?
Die Pfarrbesoldungsordnung wird durch § 26b ergänzt : 

§ 26b Änderung des Ortszuschlages
Der Ortszuschlag einer höheren Stufe wird vom Ersten des Mo-
nats a11 gewährt, in 'den däsfüt die Erhöhung maßgebende Erei" 
gnis fällt. Er wird nicht mehr gewährt für den Mo:nat„ th dem die 
Anspr9chsvoraussetzung an keinem Tage vorg)le,en · haben: · 

' § 10 
§ 27 Absatz l Buchstabe g wird wie folgt ergänzt :  . •
g) .. . ....... bzw. Mutterschaftsurlaubs.

§ l_l
Im § 27 Absatz 1 Buchsta�e t-i'istz.w-isc.ben :tviütteruntmttitzu,ng 
und gezahlt folgendes einzuftigl;!Jl �• · · · · 

... ....... · bzw. Erzieh'u�g�i�Id .. t .....

. . II ' 
Kirchenbeamt�nbcsoldungsordnung 

http:die:te�.f�
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§ 12
§ 11 erhält ,folgende Fassung:

Der Ortszuschlag wird nach einer Tabelle gewährt, die Bestand
teil der Besoldungstabelle ist. Seine Höhe richtet sich nach der 
Tarifkfasse, der„ die Besoldungsgruppe des Kirchenbeamten 
zugeteilt ist und nach der. Stufe, die den Familienverhältnissen 
des Kirchenbeamten entspricht; 

§ 13
§ 12 findet keine Anwendung mehr.

§ 14
§ 13 Stu,fen des Ortszuschlages erhält folgende Fassung:

(1) Zur Stufe 1 gehören die ledigen und die geschiedenen Kir
chenbeamten sowie Kirchenbeamte, deren Ehe aufgehoben
oder für nichtig erklärt ist.

(2) Zur$tufe 2 gehören:
1. verheiratete Kirchenbeamte
2. verwitwete Kirchenbeamte
3. geschiedene Kirchenbeamte und Kirchenbeamte, deren Ehe
aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, wenn sie aus der Ehe zum
Unterhalt verpflicht�t sind
4. andere Kirchenbeamte, die eine �ndere Person nicht nur vorü
bergeJmd in ihre Wohnung aufgenommen haben und ihr Unter
halt gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich dazu verpflichtet
sind oder aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihrer
Hilfe bedürfen. Dies gilt bei gesetzlicher oder sittlicher Ver
pfli<;:htung zur Unterhaltsgewährung nicht, wenn für den Unter
halt .der aufgenommenen Person Mittel zur Verfügung stehen,
die bei einem Kind, einschließlich des gewährten Kindergeldes
und des kmderbezogeni:n Teils des Ortszuschlages, das sechs
fache des Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe 1 und der 
Stufe2 übersteigen. Als in die Wohnung aufgenommen gilt ein
Kind auch dann, wenn der·Kirchenbeamte es auf seine Kosten
anderweitig untergebracht hat ohne daß dadurch die häusliche
Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll. Beanspruchen
mehrere nach dieser Vorschrift oder nach vergleichbaren Rege
lungen für Pfarrer und Angestellte des kirchlichen oder außer
kirchlichen öffentlichen Dienstes Anspruchsberechtigte wegen
der Aufnahme einer anderen Persc;)11 oder mehrere anderer
Personen in die gemeinsam bewohnte Wohnung Ortszuschlag
der Stufe 2 eine entsprechenqe Leistung, wird der Unterschieds-.
betrag.zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des für den Kirchen
beamten maßgebenden Ortszuschlages nach der Zahl der
Berechtigten anteilig gewährt.
(3) Zu Stufe 3 und den folgenden Stufen gehören die Kirchen
beamten der Stufe 2. denen Kindergeld nach dem Bundeskin
dergeldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung der §§ 3 oder
8 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde. Die Stufe rich
tet sich nach der Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder.
(4) Kirchenbeamte der Stufe 1, denen Kindergeld nach dem
Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung
der §§ 3 oder 8 des Bundeslcindergeldgesetzes zustehen würde,
erhalten :zusätzlich zum Ortszuschlag der ·Stufe 1 den Unter
schiedsbetrag zwischen der Stufe 2 und der Stufe, die der Anzahl
der berücksichtigungsfähigen Kinder entspricht. Absatz 6 gilt
entsprechend.

(5) Steht de_r Ehegatte eines Kirchenbeamten als Kirchenbeam
ter, 1.'farrer oder Angestellter im kirchlichen Dienst oder ist er
aufgrund einer Tätigkeit im �chlichen Dienst nach beamten-
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rechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt und stünde ihm 
ebenfalls der Ortszuschlag der Stufe 2 oder einer der folgenden 
Stufen. oder eine entsprechende Leistung in Höhe von minde
stens der Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe 1 
und der Stufe 2 des Ortszuschlages der höchsten Tarifklasse zu, 
wird bei dem Kirchenbeamten der Unterschiedsbetrag zwischen 
der Stufe 1 und der Stufe 2 des für ihn maßgebenden Ortszu
schlages zur Hälfte berücksichtigt; dies gilt auch für die Zeit, für 
die der Ehegatte Mutterschaftsgeld bezieht. 
Ist der Ehegatte. als Pfarrer Inhaber einer Dienstwohnung, ent
fällt die Zahlung des Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe l 
und der Stufe 2. Ist der Ehegatte des Kirchenbeamten im außer
kirchlichen öffentlichen Dienst beschäftigt oder bu.ieht er auf
grund einer solchen Tätigkeit Versorgungsbezüge nach beam
tenrechtlichen Grundsätzen und steht ihm der Unterschied zwi
schen den Stufen I und 2 des Ortszuschlages oder eine entspre
chende Leistung zu oder würde ihm der Unterschiedsbetrag 
oder die entsprechende Leistung 'zustehen, so' entfällt die Ge: 
währung der Ortszuschlagsdifferenz zwischen den Stufen 1 und 
2 bei' dem Kirchenbeamten. 
(6) Stünde neben .dem Kirchenbeamten einer anderen Person,
die im kirchlichen Dienst steht oder aufgrund einer Tätigkeit im
kirchlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder
nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, der
Ortszuschlag nach Stufe 3 oder einet der folgenden Stufen zu,
wird der auf das Ki'nd entfallende Unterscl1iedsbetrag zwischen
den Stufen des Ortszusc)llages dem Kirchenbeamten gewährt,
wenn und soweit ihm das Kindergeld nach detn·Bundeskinder
geldgesetz gewährt wird oder ohne Berücksichtigung des§ 8 des
Bundeskindergeldgesctzes vorrangig zu gewäh,ren wäre; dem
Ortszuschlag nach Stufe 3 oder einer der folgcn<ldn Stufen ste
hen der Sozialzuschlag für kirchliche Arbeiter, eine sonstige ent
sprechende Leistung oder das Mutterschaftsgeld gleich. Auf das
Kind entfällt derjenige Unterschiedsbetrag, der sich aus der für
die Anwendung des Bundeskindergeldgesetzes maßgebenden
Reihenfolge der Kinder ergibt.
Steht neben dem Kirchenbeamten einer anileren Person, die im
außerkirchlichen öffentlichen Dienst beschäftigt oder aufgrund
einer solchen Tätigkeit nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
versorgungsberechtigt ist, für dasselbe Kind der kinderpezogene•
Ortsiuschlagsteil der Stufe 3 oder einer höheren Stufe oder der
entsprechende Sozialzuschlag zu oder würde er ihr zustehen, so
wird das Kind bei den Kinderbeamten nicht berücksichtigt. Zur
Vermeidung einer unbilligen Härte kann das Konsistorium ( der
Landeskirchenrat) auf Antrag die Berücksichtigung des Kindes
zulassen, wenn und solange dem Kirchenbeamten das Sorge
recht für das Kind allein zusteht, er das Kind in seinen Haushalt
aufgenommen hat und er das Bundeskindergeld erhält.
(7) Die Absätze 2,5 und 6 finden entsprechende Anwendung im
Falle einer Tätigkeit des Eh�gatten o.der der anderen Person im
Dief1S1 eines sonstigen Dienst- oder Arbeitgebers, der die für den
augerkirchlichen öffentlichen Die.nst geltenden besoldungs
rechtlichen oder tarifrechtlichen Regelungen über Ortsz·u
schläge oder Sozialzuschläge· oder vergleichbare Regelungen
anwtndet. Soweit sich der Dienst- oder Arbeitgeber des Ehe
gatten oder der anderen Person ohne Einschränkung nach den
für den außerkirchlichen. öffentlichen Dienst geltenden be,ol
dungsrechtlichen oder tarifrechtlichen Regelungen über den
Ortszuschlag oder den So;zialzuschlag richtet, gilt jeweils Unter
absatz 2 der Absät.ze 5 und 6 entsprechend. Ist dies nichr der Fall,
wird der Ortszuschlag des Kirchenbeamten .so berechnet, als
wäre der Ehegatte oder die andere Person ebenfalls, im kirchli-
chen Die�st beschäftigt.
(8)Die Absätze 5. und 7 geJten·entsprechend, wenO: der Kirchen
beamte aus verschiedenen Rechtsverhältnissen mehrere Bezüge
mit familienbezogenen Ortszuschlagsbestandteilen erhält.
(ln-Sich-Konk:urrep.z)
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§ 15
§ 14 Änderung des Ortszusthlages erhält folgende Fassung:

Der Ortszuschlag einer höheren Stufe wird vom Ersten dd 
Monats an gewährt, in den das für die Erhöhung maßgebende 
Ereignis fällt. P:r wird nicht mehr gewährt für den Monat, in dem 
die Anspruchsvoraussetzungen an keinem Tage 'vorgelegen ha
ben. 

§ 16
§ 24 Buchstabe a bis Buchstabe c wird Absatz (1)

§ 17
§ 24 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:

b) der Ortszuschlag(§ 11) bis zur Stufe 2

§ 18
§ 24 wird durch Absatz 2 ergänzt:

(2) Neben dem Ruhegehalt wird der Unterschsiedsbetrag zwi
schen der Stufe 2 und der der Anzahl der berücksichtigungsfähi
gen Kinder entsprechenden Stufe des Ortszuschlages gezahlt.
Der Unterschiedsbetrag wird neben dem Witwengeld gezahlt,
soweit die Witwe Anspruch auf Kindergeld für. diese Kinder
nach dem Bundeskindergeldgesetz hat oder ohne
Berücksichtigung der§§ 3 oder 8 des Bundeskindergeldgesetzes
haben würde; soweit hiernach ein Anspruch auf den l.Inter
schiedsbetrag nicht besteht, wird dieser freben dem Waisengeld
gezahlt, wenn die Waise bei den Stufen: d�is Ortszuschlages zu
berücksichtigen ist oder zu berücksichtigen wäre, wenn der Kir
chenbeamte. oder Kirchenbeamte im Ruhestand noch lebte.
Sind mehrere Anspruchsherecl?,üi,f� vorhanden, wird der Unter
schiedsbetrag auf die' Anspruchsberechtigten nach der Zahl der
auf sie entfallenden Kinder zu gleichen Te.ilen aufgeteilt.

§ 19
§ 53 findet.keine Anwendung,mehr.

§ 20
§ 58 Absatz 3 Buchstabe a erhält::fol�e1;1de Fassung:

a) Bei Witwen 70 vom Hundert des Endgrundgehaltes der Besol
dungsgruppe, nach der das Ruhegehalt zu berechnen. ist oder wä
re, des Ortszuschlages• und dei ·etwaigen<rt:ihegehitltsfähigen
Zulagen. • · 

§.21,.: \ .

§ 69 fmdet keine Anwendung plehr/

. §22 
. . 

(1) Diese Verordnung tritt mit Äusn:ilime det§st Jo;un�tn am 
. 1. Juli 1991 i11. Kraft. . ·.. < .'. ·' f'. . ... :•. · · 

. 
. . . ' 

' '  _, . ,  . 

(2) Die§§ 2, 10 u�d 11 trete� rückwirkend am i.J�nuar 1991 in
Kraft. · · · · · 

Berlin, den 03.07.1991: Der Rat 
der Evangelichen Kirche der Union 

- Berei'ch Ost -
gcz. Dr. Roggc
(Vorsitzender)

Nr. 2) Vergütungsordnung 

Konsistorium 
B 21701 - 13/91 Greifswald, den 2.9.1991 

Der Rat der Evangelisthe:!n Kirche der Union hat am 22.05.1991 · 
die nchstchende Vergütungstabelle (Anlage 1) beschlossen und 
am 03.07.1991 in Ergänzung den Beschluß hinsichtlich des Orts
zuschlages (Anlage 2) gefaßt. UnS:er<;> Kirchenleitung hat sowohl 
die Vergütungstabelle als auch den Beschluß für unsere Landes
kirche vom O 1. Juli 1991 in Kraft gesetzt. 
Im übrigen wird auf unsere Rundschreiben vom 31.07.1991 
B 21001 - 38/91, betr.: Gehälter, verwiesen. 
Diese Regelungen treten anstelle der im Amtsblatt 1990 
Nr; 10/11 S. 72 veröffentlichten Vergütungstabelle. 

Harder 
Konsistorialpräsideµt 



.c 

e 

Beschluß 

Die.· Vergütungstabelle für Mitarbeiter iin kirchlichen Dienst erhält folgende 
Grundvergütung der 
LebensaltersstUfe 
nach vollendetem 
Lebensjahr X 

21 765 
.. 23 785 
25 805 
27 .$25 
29 845 
31 865 
33 885 
35 905 
37 925 
39 
41 

.43 -

45 
47 

Ortszuschlagstabelle 

Vergütungsgruppen 
I bis II . 
III bis.V 
VI bis X 

IX 

815 
835 
855 
875 
895 
915 
935. 
955 
975 

Stufe 1 
415 DM 
370 DM 
350 DM 

VIII 

890 
'910� 
930.c
950
91.0 
990 

1.010 
1.030 
1.050. 
1.070 

" ·  

. 
l.OQO

1.025 
1.050 
1.075 
1.100 
1.125 
1.150 
1.175 
·1.200
1.225 

Stufe 2 
495 DM 
450 DM 
425 QM 

VI V 

1.145 
1.185 

1.,080 1�225 
1.110 1.265 
1.140 1.305 
1.170 1.345 
1.200 1.385 
1.230 1.425 
1. 260. 1.465
1.290 1.505 
1.320 1.545 
1.350 1.585 

1.625 

Stufe 3/1 Kind 
560 DM 
515 DM 
490 DM. 

1.335 
1.385 
1.435 
1.485 
1.535 
1.585 
1.635 
1�685 
1.735 
1.785 
1.835 
1.885 

Anlage 4 
Fassung 

lII II I 

-

1.595 725 .;2.130 
1 .• 665 1.805 2.220 

1.735 1.885 2.310 -

1.805 1.965 „ 2.400 

1.875 2.045 2,190 

1.945 2.12.s 2 •. 580 
2,015 2.205 2.670 
2.085 2.285 2.760 
2.i55 2.365 2.850
2.225 2.445 2.940 

2 .• 295 2.525 3.0lO 
2.365 2.605 3.120 

3.210 

Bei 1tt$J')t" als-eiriem�ind erhöht sich der ortszull!chlag für jedes.weitere zu berücksichtigende Kind um 65DM. 

Berlin, d,eri �2 2 05. 1991 

. L.S. 

.Der Rat 
der Evangelischen :Kirche·der Union 

;... aereich Ost -
gez. Dr. Rogge 
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Be.schluß 

I 
In Ausführung seines Beschlusses vom 22.05.1991 betr. Vergütungstabelle für Mitarbeiter im k.ir<;hlichen. Die�st - . Ortszu-.schlagtabelle - empfiehlt der Rat d.er EKU '- Bereich Ost - den Gliedkirchen folgende Regelung:

Ortszuschlag 1.

A. Grundlage des Ortszuschlages 
(i) Die. Höhe d�s Örts�usc,blJl��s rkhtet sich nach der �ar!fklasse, der die Vergürungsgru,p�� des 1ngestellten zugeteilt 1stund_ nach der Stufe, die den, F�milienverhältnissen des Ange.stellten entspricht (Absi:hnitt Il).(2) Es gehören zurTarifklasse IB .

I C 

II 
B. Sttifen des Ortszuschlages 

die V�rgiitungsgruppe11l bis IIb 
Kr; XIII 

III bis IV Kr. XII bi.s Kt. VII
V bis X Kr. VI bisKr . .I

(1) Zur Stufe 1 gehören ,die ledigen, und die geschiedenenAngestellten so;,vie Ai:gesteltte, dere11 Ehe aufgehoben ocJerfür nichtig erklärt ist. 
(2) Zur Stufe 2 gehören L verheiratete. Angestellte, .2, 'verwihvete Angestellte,.>. 3. geschiedene Angestellte 'und' Angestellte,· deren Ehe aufgehofren oder für nichtig e�klärtist,wenn sie aus der Ehe zum Unterhalt v.erpffü:htet sind,. , · . 
4. anderl>Artgesie1ite, dk eine,a.tidere Person nicht nur vo0 

rü · · · •· 'ihrerWohrtung aufgenommen haben und·· .. · ähretf, weil sie gesetzlich oder sittlich dazuverpflicl:itetsb1doderaus beruflichen oder gesundheitlichen· · Gru'riderl'iltt�r:fJHfe,be'dürfeti. Dies gilt beigesetzlicher oderSI . . . . �ur_ U;11ferhaltsgewährung, nicht,w . . ., �ef a.ufgenop:imenen Person Mittel
.zur Verfüg� .. ,·· ,,/., ... ,· ... •<··'eineM:Kfod einschlieffü�desgewährten Kindergeld�s un&des kinderbezogenen Teds desOrtszuschlages, a:;:i* . :��-�,cJ5s .. U11Jerschiedsbetrages zwischen Stufe ·. · _ .•. _ , _ . tufeZ,Hes Ortszuschlages der Ta- .rifklasse I c über.steigrn.,; <:, ; , Als in die\'(lohntt�g,_iuf gertmnmen gilt ein Kindauch dann, wenri der Ang��t�Hte es a�f seine Kosten anderweitig untergebracht hat, o�B� 1�ß dadurch die häuslicheVerbindung mit ihmaufgehobe�w:erdensoJL Beanspruchenmehrere Angestellte iIIl,. öffe.IJ�ich�,.,p4et kirchlichenDienst, Anspruchsberechtigten#c,�l4,0,·.A�sätz 2 Nr. 4. oder nach § 62 Absatz 1 Nr� 3 Budfstab_e'JWesG o4er aµfgrund einer Tätigkeit im öffentlichen oderkirchlichen Dienst Ver�sorgungsberechtigte wegen.der 1ufnahrne, ein!!raQderen Person oder m.ehrerer anderer: Persörien in die g�meirtsaII1 bewohnt� WohI14ng Ortszuschlag d.er Stu.fe;2;;oder eitle entsprechende·. :·;tejstung. Anwärtetverheiratet�:1z�sch}�gnach§ 62Absatz 1 Nr. 3Buchstabe b BBesGod.ere1nei1'.tanf"liehen Vetheifatetenzuschlag,wird der Uftteischiedsbetragzwischen ddStufo 1 und dfrStufe 2 des furrlenAngestell�eIJmaßgebenden' ÖrtsZuschlag riach der Zahl der Betechtigtfn. ' 

. 

1 Die Zahlung 9es l<inclerius�hlag�s. nach dem bisherigenD.DRsRetht berührt die �a4Jung des gestaffelten Ortszuaschlages nicht. 
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· . anteilig gewährt. 
(3}Zrir Stufe Jund de�·folgenden Stufengehören die Anfe"steHten der Stufe 2 denen �indergeld nach dem Bundesk1�dergeldgesett (BKGG) :z"ust�htoder ehne Berücksichti�rtgdes § 3 o'dei; § 8BKGG zust.��fn 'riitde: I)ie Stufe richtet si:chnach der Ppizahl der berü:cksi:thtungsfahigen Kinder. 
(4) Angestellte der · St�fe: t deheri Kindergeld' riath demBKGG zusteht; oder ohne l3eruclcsich _ng der § 3. oder §8 Bkgg zustehen wütde, erhaf�e�:Jusätz .·· .. ·.·• zum,Ottszu�chfägder Stufe 1 · den Un,terschiedsbetrag .z.vis<1Ien Stufe 2_ und derStufe, die der Anzahl. der berücksichtfgurigsfähigen.Kipder ent-spricht. ABmz 6:gHt entsprechend. · ·' · · · · 
(5) Steht . der Ehegatte . etnes · Angestellten . als __ An�esfdltet,Beamtet, Richter oäer Soldat irn öffeht!ichen .oder Jirdili�chen Dienst oder ist er aufgrund einer Tätigkeit im öfferttli• chen oder kirchlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen versorgungsberechtigt und stünde ihm ebenfalls ein Ortszuschlag der �tufe2 odet�iry.erd,er folgeu,d�n St�fen od�� ei�ne entsprechende Leistu'ng iri Höhe.von Ih�ndesterts cier Hälfte des Unterschiesbetrages zwischen der Stufe 1 und der Stufe ldesOrtszuschlages der höchsten Tarifklasse 3 ·zu, erhäli: der Angestellte denUnterschieclsbetrag zwischen derStufe l Ul1d.der Stufe 2 des für ihn maßgebenden Ortszuschlages zur Hälfte; dies gilt auchfürdie Zeit, für die der. Ehegatte Mu:tterschaftsgeld bezieht.§ 34 Absatz 1 Unterabsatz l

t\
,Satz 1 Bundesangestellt:nta. rifkirchlicher Fassung (BAT -KF) · finder auf den Unterschieds-.befrag keil:ie Anwendung,. wenn einer. der .. Ehegatten ':ollbes schäftigt oder nach, beamtenre_chtlichen • Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder b.eicie Ehegatten mitjeweils minde_stens der Hälfte der· durchschnitdichen regelmäßigen· wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind, 

2 z.Zt. 480 DM 3 z.Zt. 40 DM
4 Nichtvollbeschäftigte Angestellte erhalten von der Vergütung, die für entsprechende vollbeschäftigte Angestellte festgelegt ist, den Teil, der dem Maß der mit ihnen vereinbar-ten durchschrtittlicheri Arbeitszeit entspricht; 

' 
(6) Sfünde _neben dem Angestellten einer anderei-i Person,die im l öffentlic,nen oder kirc;hlichen Dienst, steht ocier aufgrund einer Tätigkeit im öffentlichen oder kirchlichen Dienstnach beamtenrechtlichen. Grundsätzen oder nach einer Ruchelohnordnung vers�rgungsberechtigt. ist, • det Ortszuschlignach Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen �u, wird der auf dasKind entfallende Unterschiedsbetrag zwischen.den.Stufen desOrtszuschlages dem Angestellten gewährt; wenn ui:id s9weit ihm d�s Kin.dergeld nach dem B�qq �e':V�h.rt �ird_ oder ohne B�rücksichtigu11g des § 8 BKGG vör,ran:gig �u g?vväh�en wäre; dem Ortszuschlag nach Stufo 3 oder ei11er der folgenden Stufen stehen der Sözialzuschlag nach. dm,1:ari�e'rträgen für Arbeiter de� öffel)-üichen• Dien�tes,. eille_ · �onstlgc; Jn,l:sprechendie ·. Leisturig
odtt da,s Muttersd1aftsgeld gfoith. . ·· · .·... .· Auf das Kind entfälltderjettig� Unterscfüedsbetrag, der sich aus der für die -Anwendung.des jBKGG maßgebenden Rei-.henfolge der Kinder ergibt .. § ·34 Absatz 1 Unterabsatz 1 Satzl findet aufüen Untetschiedsbe'tra& keirie'Anwendung, wenn ei0 

ne.r der� Anspruchsberechtigten irrfSinne des Satzes 1 vollbesschäftigt oder nach beamtenrechlichen Grundsätzen versor�gt1ngsberechtigt ist oder, mehrere Anspruchsberechtigte .mit jeweils mindestens. der Hälfte der. durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind.
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(7) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 2,5 und .6 ist die
Tätigkeit im Dienst des Bunde�; eines Landes; einer Ge
meinde oder, anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftun
gen des . öffentlichen Rechts . oder . der Verbände von sol�
chen: ... Dem öffentlichen Dienst steht die Tätigkeit im Dienst.
eier · zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung
gleich, ·an der der Burd oder eine-der .in Satz 1 bezeichneten
Körperschaften ode'r einer der dort bezeichneten Verbände
dui:ch Zahlung.von Beiträgen odefZuschüssen oder in an�
derer Weise beteiligt ist. De,!11, öffentlichen Dienst steht ferner
gldch,. die_ Tätigkeit i� Diepsr �ines sonstigen Arbeitgebers,
der die für ?Cn öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge·
oder. Tarifverträge wesentlich gleichen Inh.a.lts oder. d)e darin
oder in Besoldupgsgesetzen, über Ortszuschl!ige dqer Sozialzu
schläge getroffenen Regelungen oder vergleichbare Regelungen
anwendet, wenn der Bund öder eine der in Satz 1 bezeichneten
Körperschaften ode.r Verbänden durch Zahlung von Beiträgen
oder Zuschüssen oder in .anderer Weise beteiligt ist.

Kirchlicher Dienst im Sinne der Absätze 2,5, 
und.6 ist eine berufliche Beschäftigung bei 
einem Arbeitgeber oder Dienstherren nach § 
20 Absat:z/2 Satz 1 Buchstabe h (BAT-KF)5 

(8) ...

(9) Werden von anderer Seite Vorschriften über ·das •Zusam-
1 rnenfreffen mehrerer Ansprüche auf Ortszuschlag nicht an
g�andt, so ist• der . Ortszuschlag detn Angestellten neben

. der von anderer Seite gewährten Leistungen bis zürHöchst0 

grenze zu zahlen. Höchstgrenze ist die Summe der ürtszu
schläge, die sich bei Anwendung der Vorschriften über das 
Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf den Ortszuschlag 
auclrauf die nicht nach dieser Ordnung Anspruchsberechtigten 
ergeben würde. 

C. Änderung des Ortszuschlages

(1) DerÖrtszuschlag einer anderen Tarifklasse wird von demsel
ben Tage an gezahlt wie die Grundvergütung der neuen Vergü
rungsgruppe.

(2) Der Ortszuschlag einer höheren Stufe wir,µ vom Ersten des
Monats an· gezahlt; in .den das für die Erhöhung maßgebende
Ereignis fallt. Er wirdnicl1t mehr gezahlt für den Monat, in dem
die· Anspruchsvoraussetzungen an keinem Tage vorgelegen ha
ben. Die Sätze I · und 2 gelten entsprechend für die Zahlung von
Unterschiedsbeträgen oder Teilen von Unterschiedsbeträgen
zwischen den Stufen des Ortszuschlages.
Protokollnotiz 
Kinder, für die dem AngesteUten aufgrund des Rechts der Euro· 
päischen Gemeinschaften· oder aufgrund zwischenstaatlicher 
Abkommen in V�rbindung mit dem BKGG Kindergeld zusteht 
odet ohne Berücksichtigung des§ 3 oder des§ 8 BKGG oder ent
. sprechende Vorschrifteff zustehen würde, sind zu berücksichti.
gen. 

5 Bei Arbeitgebern und Dienstherren, die zu den' der Ar
beitsgemeinschaft christlicher Kirchen angehörender Kirchen 
und Gemeinschaften sowie ihren Werken und diesen ange
schlossenen Einrichtungen ohne Rücksicht auf deren Rechts
form gehören. 

Nr. 3) Richtlinien für die Nutzung und Instand
haltung der kirchlichen Dienstwohnungen. 

Konsistorium Greifswald, deri2.9.199 l 
B 21015-7/1991 

§ 4 Absätze t und 2 der Richtlini;n für die Nutzung und In•
standhaltung der kirchlichen Dienstwohnungen vom 
25.01.1952 (Amtsblatt 1952 Nr. 2 Seite 8)werden ersetzt durch 
die Regelungen nach der Verordnung über die Umlage von Be
triebskosten auf die Mieter (Betriebskosten-Umlageverordnung

Betr.Kost.UV) vom 17.'Juni 1991 (Bundesgesetzblatt I 1991 
Nr'. 37 S. 1270). Die Verordnung wiude alsAnlage zum Rund
schreiben von 15.07.1991 - B 21015 -4/91 übersandt. Somit ha
ben die Inhaber v9n Dienstwohnungen nach den gleichen 
Grundsätzen .vie anµere Wohnungsinhaber die Betriebskosten 
zu erstatten. Abschlagzahlungen (Vorauszahlungen) sind grund
sätzlich monatlich zu erheben. 
Diese Regelung tritt mit Wirkung vom O 1. Oktober 1991 in 
Kraft. 

Nr. 4) Kollektenplan für das Kalenderjahr 1992 

Evangelisches Konsistorium 
C 20902 - 3/91 

Greifswald, 
5. September 1991

Nachstehender Kollektenplari,. einschließlich der vermerkten 
Opfersonntage, wurde in der Sitzurig der Kirchenleitung am 30: 
August 1991 beschlossen 

Hinsichtlich der Kollekten für eigene Aufgaben der Kirchen
gemeinden bzw. Kirchenkreise wird auf die Kichenordnnng 
Artikel 62, 3 bzw. 102,5 verwiesen. 

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß der !an· 
deskirchlich ausgeschriebene Kollektenzweck in Verbindung 
mit den dazugehörigen, vom Konsistorium herausgegebenen 
Kollekten-Abkündigungsempfehlungen unbedingt einzuhalten 
und für die jeweilige Ortsgemeinde verständlich darzulegen ist. 

Wo eine zweite Kollekte für die Kirchengemeinde eingeführt 
worden ist, darf dies· nicht zu Lasten der landeskirchlich 
ausgeschriebenen Kollekte erfolgen. Diese landeskirchliche 
Kollekte hat in, der Regel ihren Plätz nach der Predigt. 

Die Erträge der Opfersonntage sind 1992 

kreis Wolgast) 

bestimmt. 

für die Kirche in Katzow (Kirchen-

Hierzu ergeht no�h besondere Mitteil�ng. 

Opfersonntage 1 9 9 2 

12. Januar 1992
16. Februar 1992
13. März 1992

. 17. Aoril 1992

28,.Juni 1992 
19.Juli 1992
30. August 1992
20. September 1992

Im Kollekten plan sind ,die Opfersonntage zusätzlich vermerkt. 

Die Kollektenerträge und die Erträge der Opfersonntage des je
weils laufenden Monats sind durch die Pfarrämter an die Su
perintendentur bis spätenstens 5. und von der Superintenden
tur an da:s Konsistorium bis spätenstens 20. des laufenden Mo
nats abzuführen. Die Dezemberkollekten sind mit Rücksicht 
auf den Jahresabschluß möglichst kurzfristig abzuführen. 

gez.: Harder 
Konsistorialpräsident 

http:Betr.Kost.UV
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Lfd. 
Nr. 

Zeitpunkt der 
·s·ammlting

Zweck der 
·Sammlung

Öpfer
sonntag' 

Kollektenplan für das Kalenderjahr .J992 

l. 

2. 

'3. 

4. 

5, 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Neujahr l Für eigene Aufga•
f.l.1992 ben der Kirchenge-

meinden
(siehe vorstehende
Ausführungen)

Sonntag nach Fü.r die kirchliche
Neujahr . Frauenarbeit
5.1.1992 , (Frauenhilfe)

Epiphaniastag _Für den Dienst der 
6.1.1992 Weltmission 

. L Son-dtag liach Für gesamtkirchliche 
Epiphanias Aufgaben der EKD 
12.1.1992 

i, Sonntag riach Für die Arbeit in S9zial-
Epiphanias stationen 
19.1.1992 

3. Sonntag nach i . Für eigene Aufgaben
Epiphanias · · · der Kichengemeinden
26.1.1992 (siehe vorstehende 

'A:�führung) 

4. Sonntag' rtäa(· ," �ifr di� lhstandHalfung .
Epipliari�as ·, · ·. vori Kirchen und kirch�
2.2.1992 liehen Gebäuden 

letzter SonnUg .· Für die ökumenisd1e 
· nach_ Epiphanias, . Arbeit in: unserer Lan-
9.2._1992_ '; ,_,. •· < 
' 

' 1':., .. _.,,,,.
::, 

deskithe 

.. 'Für die k.it'th1ichc Ars Sonntag,· ... 
Septuagesimi' •.• , . beit z:#it ,Hörge�d1ädig-
16.2.1992 • teh und �linden

Sonntag Für eigene Aufgaben
Sexagesimä , dc:I' Kichenkre1se ·
23.2.1992 (sie�e vo�stl!hcrld'� •. 

Aiisfufüung).;' ·. \

Sonntag Für die Ausbildung der
Estomihi · Pastoren
1.3.1992 

Sonntag Für gesamtkirchliche
Invokavit Aufgaben der Evangeli-
8.3.1992 sehen Kirche der Union

Sonntag Für eigene Aufgaben
Reminiszere der Kirchengemeinden
15.3.1992 (siehe vorstehende

Ausführung) 

Sonntag Für die kirchliche Ju-
Okuli gendarbeit 
22.3.1992 

OS 

OS 

OS 

Lfd. · Zeitpunkt der
Nr. Samm1ung 

15. Sonntag
Lätare
29.3.1992

16. Sonntag•.
Judika
5.4.1992

17. Sonntag
.Palmarum-
12.4.1992

18 Karfreitag• 
17.4.1992 

19. Ostersonntag
19.4.1992 

20. Ostermontag
20.4.1992

Sonnt? · ·Qua-21.

siomo ogeniti ..
26.4.1992

22. Sonntag Mise-
ricordias
Domini

.. 

3.5.1992 

23. Sonntag
Jubilate
10.5.1992

24. Sonntag
Kantate·
17.5.1992

25. Sonntag
Rogate
24.5.1992

26. Himmelfahrt
28.5.1992

27. Sonntag
Exaudi
31.5.1992

28, Pfingstsonntag 
7.6.1992 

29: Pfingsmontag 
8.6.1992 

· Zweck der
Sammb.mg.

Für.die kirchlichen 
Kind�rgärten und 
-heim,e ._·
: 

Für, dieJi:iichliche Ar- · • · 
· beit�tSuthtgefäluteri 

(AGAS} 

Für die Instandhaltung 
von Kichen und kirch-

· liehen Gebäuden:

Für die Ausbildung der
Pastoren

Für eigene Aufgaben
. der Kirchengemeind�n
· (siehe· vorstehende .
. Ausfti.!iiiing) . . '

Für eigene Aufgaben
der Kirchenkreise
(siehe vorstehende.
. A usführi.mg)

Für die kirchliche
Posaunenarbeit

Für die �;1bliche
Diakonie
(Bethanien und Duche-
row urid Schwestern-
heimathaus in Stral-
sund}

Für eigene Aufgaben
der Kirchi:ngemeinden
(siehe vorstehende
A u_sführung)

Zur. Pflege der Kirchen-
musik und die Ausbil�
dung von Kirchenmu-
sikem

Für diakonische Aufga-
ben derEKD

Für. den Dienst der
Weltmission

Für eigene �ufgaben
der Kirchen.kreise
(siehe vorstehende

. Ausführung)

Für das Seminar für
Kirchlichen Dienst

Für eigene Aufgaqen
der Kirchengemeinden
(siehe vorstehende
Ausführung)

94 

Opfers 

sonntag 

OS 
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Lfd, Zeitpunkt der Zweck der Opfer- Lfd. Zeitpunkt der Zweck der Opfer-
Nr. Sammlung Sammlung sonntag Nr. Sammlung Sammlung sonntag 

30. Trimratis- Für eigene AufgJben 
sonntag der Kirchenkreise 15. Sonntag Für die ökumenische 
14.6.1992 (siehe vorstehende nach Trinitatis Arbeit des Lutheri-

Ausführung) 27.9.1992 sehen Weltbundes 

31. L Sonntag Zur Pflege der Kirchen- 46. 16. Sonntag · Für die Instandhaltung
nach Trinitatis musik und die Ausbil- nach Trinitatis von Kirchen und kirch-
21.6.1992 duhg von Erntedankfest . liehen Gebäuden 

Kirchenmusikern 4.10.1992 

32. 2. Sonntag Für besondere Aufga• OS 47. lt Sonntag Für ökumenische Auf-
nach Trinitatis ben der Evangelischen nach Trinitatis gaben der EKD 
28.6.1992 Kirche der Union 11.20.1992

33. 3. Sonntag Für eigene Aufgaben 
nach Trinitatis der Kirchenkreise 48. 18. Sonntag Für eigene Aufgaben 
5.7.1992 (siehe vorstehende nach Trinitatis der Kirchengen1einden 

Aüfgaben) 18.10.1992 (siehe vorstehende· 

34. 4. Sonntag Für die. Diakonen- und 
Ausführung) 

nach Trinitatis Fürsorgerausbildung 49. 19. Sonntag Flir die kirchliche Ar-
12.7.1992 nach Trinitatis beit mit Kindern 

35. 5. Sonntag Für eigene Aufgaben OS 
25.10.1992

nach Trinitaris der Kirchengemeinden 50. Reformationstag Für ·das Gustav-Adolf-
19.7.1992 (stehe vorstehende 31.10.1992 Werk

Ausführung) 
51. 20. Sonntag Für die kirchlichen 

36. 6. Sonntag Für die Arbeit in nach Trinitatis Kindergärten und 
nach Trinitatis Sozialstationen 1.11.1992 -neime
26.7.1992

52. Drittletzter Für eigene Aufgaben 
37. 7. Sonntag Fiir die kirchliche Sonntag des Kir- der Kirchengemeinden 

nach Trinitatis Arbeit mit Kindern chenjahres (siehe vorstehende 
2.8.1992 8.11.1992 Ausfühnmg) 

. 

38. 8. Sonntag Für eigene Aufgaben 53. Vorletzter Für die männliche Dia-
nach Trinitatis der Kirchenkreise Sonntag des konie Brüderhaus der 
9.8.1992 (siehe yorstehende Kirchenjahres Züssowfa Diakonie-

Ausführung) 14.11.1992 Anstalten 

39. 9. Sonntag Für die Instandhaltung 54. Buß- und Bettag Zur Erfüllnng dringen-
nach Trinitatis von Kirchen und kirch- 18.11.1992 der Aufgaben du Enn-
16.8.1992 · Jichen Gebäuden gelischen Kirche der.

Union
40. 10. Sonntag Für eigene Aufgaben

nach Trinitatis der Kirchengemein.den 55. Letzter Sonntag Für die Instandhalttm2,
23.8.1992 (siehe vorstehende des Kirchenjah- von Kirchen und kiich-

Ausführung) TC'!, 22.l J.1992 liehen Gebäudn

Für die kirchliche Ar� OS 
E,,,;?,keits,011.n

41. 11. Sonntag tag

Fu; die kirchlichenach Trinitatis beit mit behinderten 56. 1. Advent
. 30.8.1992 · Menschen 29.11.199-2 J ugend,1rbei, 

42. 12. Sonntag Für eigene Aufgaben 57. 2. Advent· Zur Pflege der Kic.hen·
nach-Trinitatis .. · ·. der Kirchenkreise · 6.12.1992 in\1Sik und die Ausbil-
6.9.1992 (siehe vorstehe,nde . dtiiig von Kirdienmü•·. 

Ausführung) 
� ··sike'tn

43. 13. Sonht.ag Für ge.samtkirchliche. 58. 3. 4dvent_ Hit die Aulänoer und
mich Trhlltatis: Aufgaben der 'E:vangelF'· 13.i2.1992 Aussiedlembe1t'
U.9.1992' ,cheil Kirche der Union 

44. l.4 . Soimtag Fi.ir eigene Aufgahe11 ' OS- 59: 4. Advent Füt· das Seminar ffü
nach Trini.t<ltis. der 'Kirchengemeindel,i ·. 20-12:1992 Kirc11lichen Dienst
20.9.1992,, (siehe v:orstehende 

Ausführung) 
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Lfd. Zeitpunkt der 
Nr. Sammlung 

60. Heilig-Abend
24.12.1992

61. 1. Weihnachts-
feiertag
25.12.1992

62: i. Weihnachts•
feiertag
26.12.1992-

63. Sonntag nach
Weihnachten
27.12.1992

64 .. Silvester 
31.12.1992 

Zweck der 
Sammlung 

· Brot für die Welt

Für die Ausbildung der·
Pastoren

, für e_igeq� .�l.lfgaben
dfr Kirchehlcteise

· (sielte vorsfeli�nde
Ausfüµrung)

Für die kirchliche Män-
nerarbeit

Für eigene Aufgaben 
der Kirchengemeinden 
(siehe vorstehende 
Ausführung) 

Opfer-
sonntag 

Nr. 5) Jabre�losung, Montatssprüche 1992 
JAHRESLOSUN'G: Jesus Cbristµs spricht: 

Januar: 

Februar: 

Märzt 

April: 

Mai: 

Juni: 

Juli: 

In der Welt habt ihr Arigst; aber seit 
getrost, ich habe die Welt überwun° 

den. 
Joh ·16,33 L 

Jesus·Cbristus spricht: . 
Ich: bin gekommen, die Sünd�r zu 
rufen und nicht die Gerechten. 

. Mk2,17 L 

Wenn der Herr nicht das Haus 
baut, so arbeiten umsonst, die da-

· ran bauen.
Ps 127,1 'L 

Je�us Christus spricht: 
Das _ist mein Gebot: 
Liebt einander, wie ich euch geliebt 
habe. 

· Joh 15,12 E 
. 

' ' '  ' 

Jesu.s Christus sprichk: 
Ich habe ihnen die Herrlichkeit ge· 
geben, die du mit gegeben hast, da
mit wir eins seien� wie wir eins sind. 

Joh 17,22 L 

Wißt ihr nicht, daß euer Leib ein 
T ernpel des Heiligen Geistes ist? 

1.Kor: 6,19 E 
1 

Gott ist treu; er wird nicht zulassen, 
daß ihr über eure Kraft hinaus ver
sucht werdet. 

l Kor 10,13 E 

Ihr wißt; daß eure Arbeit nicht ver
geblich ist in dem Herrn. 

l Kor 15,58 L 

August: 

September: 

Oktober: 

November: 

Dezember: 

,1, . 

96 

Jesus Christus spricht: · 
Wer sein Leben, erhalten will, der 
wird's"verlier'en; und wer sein Le
ben verliert' um meinetwillen und 
um des :E;v�geli1.1,p1 v,,ill�n,,,11er , 
wird's erhälten. ..• . ·•-·· · ...... , .. . 

Mk 8,35. L 

Wenn· ihr mich von ganzem: Her
zen suchen werdet, so will iclt mich. ·. 
von euch finden lassen, spricht·det
Herr. \ · · 

Jer 29,13.14 L 

Die Güte des Herrn ist's, saß wir · 
nicht.gar aus sind, seine. Barmher-
zigkeit hat noch. kein Ende, son
dern_ sie.ist alle Morgen neu: :

Jesus Christul! spricht: 
Laß dir an meiner Gnade genü
gen; de"nn meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig. .. · · · 

2 Kor 12,9 

Gott spricht: 
· Ich will euch trösten, wie einen
seine Mutter tröstet. 

)es" 66,13 

L 

L. 

L 

http:29,13.14



